
Antrag 1 

Verlängerung der Ausschüsse „Ö5entlichkeitsarbeit“, „Bildung“ und „Finanzen“ 

Antragssteller: Diözesanleitung 

Antragstext: 
Die Diözesanversammlung möge beschließen, die bestehenden Ausschüsse 
Ö5entlichkeitsarbeit, Bildung und Finanzen um weitere zwei Jahre zu verlängern. 

Begründung: 
Gemäß Satzung des Diözesanen Dachverbands der Ministrant*innen Freiburg kann die 
Diözesanversammlung Ausschüsse für jeweils zwei Jahre einrichten. Die bestehenden 
Ausschüsse haben in den vergangenen zwei Jahren wertvolle Arbeit geleistet und 
wichtige Projekte vorangebracht, insbesondere: 

• Ö5entlichkeitsarbeit: Entwicklung von Infomaterialien, Pflege der Social-Media-
Kanäle 

• Bildung: Erarbeitung von Materialien 

• Finanzen: Unterstützung bei der Einführung des Mitgliedsbeitragsmodells 

Um die begonnene Arbeit fortzuführen und weitere Konzepte nachhaltig zu verankern, ist 
eine Verlängerung dieser Ausschüsse um zwei Jahre sinnvoll. 

 

Auszug aus der Satzung zum Thema Ausschüsse: 

Gemäß § 9 Abs. 2 der Satzung des Mini-Dachverbandes Freiburg hat die 
Diözesanversammlung die Möglichkeit, Ausschüsse für zwei Jahre einzurichten: 

„Die Diözesanversammlung kann Ausschüsse auf zwei Jahre einrichten, um bestimmte 
Themen und Arbeitsbereiche gezielt zu bearbeiten.“ 

Mit der Annahme dieses Antrags werden die bestehenden Ausschüsse für den Zeitraum 
von 2  Jahren verlängert. 

 

 

  



Antrag 2 

Haushaltsplan 2025 

Antragssteller: Diözesanleitung 

Antragstext: 
Die Diözesanversammlung möge beschließen, dem vorgelegten Haushaltsplan für 2025 
zuzustimmen. 

Kostenstellen 2025 
01_BDKJ-Mitgliedsbeitrag 1.200 € 
02_Diözesanversammlung (DV) 1.500 € 
03_Diözesanleitung (DL) 750 € 
04_Merch 250 € 
05_Verwaltung 900 € 
06_Arbeitsgruppen 500 € 
07_Projekte 5.000 € 
08_Zuschüsse 500 € 
  
Einnahmen 2025 
09_Mitgliedbeiträge 600 € 
10_Zuschuss EBFR 10.000 € 

 

 

Begründung: 
Gemäß Satzung des Diözesanen Dachverbands der Ministrant*innen Freiburg 
entscheidet die Diözesanversammlung über die finanziellen Mittel. Der Haushaltsplan 
2025 orientiert sich an dem für 2024 und den tatsächlichen Ausgaben für die jeweiligen 
Positionen in 2024. Für die im Herbst geplante Großveranstaltung „ProjektX“ sollen extra 
Mittel zur Verfügung gestellt werden (07_Projekte). Dafür entfallen Ausgaben für andere 
Großveranstaltungen des Jahres 2024 (72h Aktion, Romwallfahrt). Die Ausgaben für den 
Zukunftszuschuss (08_Zuschüsse) sind auf Beschluss der Diözesanversammlung von 
2024 für 2025 vorgegeben. 

 

 


